Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Bedingungen sind Teil aller unserer Angebote und Verträge gegenüber und mit Kaufleuten. Sie gelten bei ständiger Geschäftsbeziehung auch für künftige Geschäfte. Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
2. Vertragsabschluß
Unsere Angebote sind freibleibend.
Verträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschrift​lichen Bestätigung durch uns. Das gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und nachträgliche Vertragsänderungen. Zeichnungen und Muster sind nur dann verbindlich, wenn auf sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich Bezug genommen wird. Zu Konstruktionsänderungen sind wir berechtigt, soweit diese zu einem gleichwertigen oder besseren Ergebnis führen.
Der Abnehmer ist an seine Bestellungen einen Monat gebunden.
3. Preise und Zahlungen
Die Preise gelten ab Werk einschließlich Verladung im Werk ohne Verpackung, ohne Versicherung und ohne Aufstellung und Inbetriebsetzung zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Wünscht der Besteller den Versand der Waren, verpacken, versichern und versenden wir mit der Sorgfalt wie in eigenen An​gelegenheiten und stellen die hierfür anfallenden Beträge dem Besteller in Rechnung.
Die Preise bleiben 4 Monate ab Vertragsschluß unverändert.
Sind längere Lieferfristen vereinbart, dürfen wir die Preise nach Ablauf von 4 Monaten um zwischenzeitliche Erhöhungen unserer Gestehungskosten anpassen.
Zahlungen haben 30 Tage nach Rechnungsdatum netto zu erfolgen; bei Zah​lungseingang binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum dürfen 2% Skonto vom reinen Warenwert, nicht aber von Nebenkosten abgezogen werden. Schecks nehmen wir nur vorbehaltlich ordnungsgemäßer Einlösung als Zahlung an, Wechsel nur dann, wenn dies eigens vereinbart ist und die Bedingungen fest​gelegt sind.
Ab Fälligkeit sind wir berechtigt, 1 % Zinsen je Monat vorbehaltlich des Nach​weises eines höheren Verzugsschadens in Rechnung zu stellen.
Soweit wir unseren Abnehmern periodische Kontoabschlüsse übersenden, gilt der dortige Saldo als zugestanden, wenn nicht binnen 14 Tagen widersprochen wird.
Die Aufrechnung und Zurückbehaltung mit streitigen Ansprüchen sind unwirk​sam.
4. Lieferzeit
Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und ist eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk verlassen hat oder bei Versendungsmöglich​keit die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist.
Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.
Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Lieferverzuges - angemes​sen bei Nichteinhaltung von Mitwirkungsverpflichtungen des Bestellers sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz uns nach den Umstän​den des Falles zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden können, z. B. Betriebsstörun​gen, behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Streik und Aussperrung. Wir sind gehal​ten, solche Hindernisse unverzüglich mitzuteilen.
Kommen wir mit unseren Lieferungen in Verzug, hat der Besteller zunächst eine dem konkreten Vertrag angemessene Nachfrist zu setzen. Nach vergeblichem Ablauf dieser Frist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schaden​ersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bezüglich des Verzugs zur Last fällt.
5. Versand
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers diesem zugesandt, so geht mit ihrer Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechte​rung auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfül​lungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
Will der Besteller den Versand verschieben, sind wir berechtigt, für Lagergeld und Versicherung 1 /4 % des Rechnungsbetrages je angefangenen Monat in Rechnung zu stellen.
6. Gewährleistung und Haftung
Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigen​schaften, so haben wir nach unserer Wahl unter Ausschluß weiterer Gewähr​leistungsansprüche Ersatz zu liefern oder nachzubessern; Voraussetzung ist, daß uns erkennbare Mängel spätestens 10 Tage nach Entgegennahme, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich mitge​teilt werden.

Lassen wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verstreichen, ohne Ersatz geleistet oder den Mangel behoben zu haben, oder schlägt die Nachbesserung endgültig fehl, so hat der Abnehmer unter Ausschluß aller anderen Ansprüche ein Rücktrittsrecht.
Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten haften wir im gleichen Umfang wie für den ursprünglichen Liefergegenstand; nur für Ersatzlieferungen beginnt die Gewährleistungsfrist mit Auslieferung neu zu laufen.
Soweit die Nachbesserung oder Ersatzlieferung außer jedem Verhältnis zum Wert der Mängel stünden, sind wir berechtigt, die Gewährleistungsansprüche durch eine angemessene Minderung des Kaufpreises abzufinden.
Der Abnehmer hat unsere Lieferungen unverzüglich zu untersuchen und von einer Weiterverarbeitung und Verbindung mit anderen Teilen abzusehen, wenn Mängel zu erkennen sind.
7. Allgemeine Haftungsbegrenzung
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluß und aus un​erlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lieferanten oder seiner leitenden An​gestellten. Der Abnehmer hat in diesen Fällen unter Ausschluß aller anderen Ansprüche ein Rücktrittsrecht.
Die Prüfungspflicht dafür, ob die Von uns hergestellten Zulieferteile von der Kon​struktion her geeignet sind, im Endprodukt des Bestellers eingesetzt zu werden, liegt beim Besteller. Richtet sich die Produktion nach einer detaillierten Anwei​sung oder Beschreibung des Bestellers, trägt dieser das Risiko für die Richtig​keit der Anweisung oder Beschreibung. Er hat uns, wenn wir aufgrund von Feh​lern bei der Anweisung oder Beschreibung oder bei der vorgenannten Über​prüfung in Produktehaftpflicht genommen werden, hiervon freizustellen.
8. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, bis zur Einlösung sämtlicher uns in Zahlung gegebe​ner Wechsel, auch wenn der Kaufpreis für die besonders bezeichnete Forderung bezahlt ist; insbesondere verbleibt das Eigentum bei uns bis zur Bezahlung einer offenen Saldoforderung.
Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
Seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet dieser Abtretung ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er sei​nen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat er die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für uns vor, ohne daß uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentums​anteil an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehalts​ware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Ver​bindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Abnehmer das Allein​eigentum an der neuen Sache, sind wir uns darüber einig, daß der Abnehmer uns im Verhältnis des Fakturenwertes der verarbeiteten bzw. der verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird.
Wir verpflichten uns, die vorstehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichern​den Forderungen um 10% oder mehr übersteigt.
Soweit wir bei vertragswidrigem Verhalten des Abnehmers die Vorbehaltsware zurücknehmen, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag.
Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandener und noch entstehender Forderungen des Lieferanten bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Lieferanten. Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bezahlt sind. Der Kunde tritt mit der Bestellung alle sich aus dem Weiterverkauf ergebenden Forderungen an den Lieferanten ab, der die Abtretung mit der Annahme der Bestellung annimmt. 
9. Schutzrechte
Mit dem Verkauf gehen keinerlei Schutzrechte, die uns bezüglich des verkauften Gegenstandes zustehen, auf den Besteller über. Bezüglich aller Zeichnungen und sonstigen Unterlagen, die wir übergeben, behalten wir uns alle urheberrecht​lichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie sind dem Besteller nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut, Dritten dürfen sie nicht ohne unsere vor​herige Zustimmung zugänglich gemacht werden. Der Besteller verpflichtet sich, die ihm gelieferte Ware nicht nachzubauen.
10. Allgemeines
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erlangen, auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse. Es gilt ausschließlich deutsches Recht, die Anwendung der  einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und den Abschluß internationaler Kaufverträge ist ausgeschlossen.
